
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Umsatzsteuer: Das Mehrwertsteuer-Di-
gitalpaket bringt wichtige Änderungen

Zum 1. Juli 2021 wird die zweite Stufe des 
„Mehrwertsteuer-Digitalpakets“ in Kraft tre-
ten. Es betrifft insbesondere Unternehmen, 
die grenzüberschreitende Leistungen auf di-
gitalem Wege erbringen oder Waren ins Aus-
land versenden. Nachfolgend werden einige 
wichtige Änderungen vorgestellt. 

• Der neue Fernverkauf

Unternehmer müssen sich nun mit dem 
Begriff „Fernverkauf“ vertraut machen. Frü-
her wurde insoweit von dem Versandhan-
del gesprochen, auch wenn das sprachlich 
vielleicht nicht ganz korrekt war. Unter dem 
Begriff „Fernverkauf“ werden nun jedenfalls 
grenzüberschreitende Warenlieferungen an 
Privatpersonen zusammengefasst, wenn 
der Verkäufer den Transport oder den Ver-
sand direkt und zumindest indirekt veran-
lasst hat. Das heißt zum Beispiel: Bestellt 
ein Privatkunde aus Belgien eine Ware bei 
einem deutschen Händler, die dieser an ihn 
versendet, so tätigt der deutsche Unterneh-
mer einen Fernverkauf. Etwas vereinfacht ist 

das also der klassische Online-Handel, auch 
wenn sich Fernverkäufe natürlich nicht nur 
auf Bestellungen per Internet beziehen, son-
dern etwa auch einen Warenversand nach 
einer telefonischen Bestellung umfassen.

• Einheitliche Umsatzschwelle 
von 10.000 Euro

Werden digitale Leistungen an einen Kun-
den im (EU-)Ausland erbracht oder Waren 
in einen anderen (EU-)Staat geliefert, so 
muss entschieden werden, ob der Umsatz 
in Deutschland oder in dem jeweiligen (EU-)
Staat zu versteuern ist. Dazu gibt es für Leis-
tungen an Privatleute innerhalb der EU Lie-
fer- oder Umsatzschwellen, die dazu führen, 
dass bei geringen Umsätzen über die Grenze 
das Besteuerungsrecht im Ursprungsland 
bleibt. Die Umsätze müssen also nicht im 
Ausland gemeldet werden. Von bestimmten 
Umsätzen abgesehen durfte bislang jedes 
Land für sich eigene Schwellenwerte festset-
zen. Das führte zu einer großen Uneinheit-
lichkeit, die der Praxis das Leben erschwert 
hat.

Die Umsatzschwelle wird zum 1. Juli 2021 
EU-weit mit 10.000 Euro festgeschrieben. 
Das heißt vom Grundsatz her: Wird die 
Schwelle von 10.000 Euro für Fernverkäufe 
ins EU-Ausland und entsprechenden digi-

talen Leistungen nicht überschritten, ver-
bleibt der Ort der Lieferung oder Leistung 
in Deutschland. In anderen Fällen verlagert 
sich der Ort der Lieferung oder Leistung ins 
Bestimmungsland, also dort, wo der Versand 
oder Transport endet. Der Betrag von 10.000 
Euro betrifft alle maßgebenden EU-Liefe-
rungen und -Leistungen. Die relativ niedrige 
Geringfügigkeitsschwelle wird letztlich dazu 
führen, dass Umsätze zunehmend im Be-
stimmungsland versteuert werden.

Zur Anwendung der Umsatzschwelle darf der 
Wert von 10.000 Euro im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht überschritten worden 
sein und im laufenden Kalenderjahr nicht 
überschritten werden. Auf die Anwendung 
der Umsatzschwelle kann aber auch verzich-
tet werden, so dass Lieferungen und digitale 
Leistungen dann generell der Umsatzsteuer 
im Bestimmungsland unterliegen. Sie kön-
nen aber über ein vereinfachtes Verfahren 
gemeldet werden, das „One-Stop-Shop-Ver-
fahren“.

• Das neue One-Stop-Shop-
Verfahren („OSS“)

Bisher können Unternehmer das so genann-
te Mini-One-Stop-Shop-Verfahren nutzen, 
wenn sie auf elektronischem Weg erbrachte 
Dienstleistungen an Privatpersonen in ei-
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nem anderen Mitgliedstaat der EU erbringen. 
Das „MOSS“-Verfahren wird ersetzt durch 
das One-Stop-Shop-Verfahren („OSS“). Es 
wird damit unter anderem auf innergemein-
schaftliche Fernverkäufe ausgedehnt. Die 
Teilnahme an dem OSS-Verfahren kann dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) seit 
dem 1. April 2021 auf dessen Online-Portal 
angezeigt werden. Eine Teilnahme an dem 
besonderen Besteuerungsverfahren ist dem 
Unternehmer nur einheitlich für alle EU-Mit-
gliedstaaten und alle maßgebenden Umsät-
ze (Fernverkäufe etc.) möglich. 

• Warensendungen aus dem 
Nicht-EU-Ausland

Derzeit ist die Sendung von Waren aus einem 
Nicht-EU-Land, deren Gesamtwert nicht hö-
her ist als 22 Euro, einfuhrabgabenfrei. Dies 
gilt für Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Bei 
einem Wert zwischen 22 Euro und 150 Euro 
sind die Sendungen zwar zollfrei, aber nicht 
frei von Einfuhrumsatzsteuer. Die Grenze von 
22 Euro wird ab dem 1. Juli 2021 entfallen, so 
dass im Prinzip jede Einfuhr der Einfuhrum-
satzsteuer unterliegt. Allerdings ist ein Fern-
verkauf aus dem Drittland, also letztlich ein 
Versand nach Deutschland, steuerfrei, wenn 
der Sachwert maximal 150 Euro beträgt und 
das neue Import-One-Stop-Shop-Verfah-
ren („IOSS“) genutzt wird. Wer also unmit-
telbar Waren aus Asien erhält, muss selbst 
bei geringen Beträgen davon ausgehen, die 
Einfuhrumsatzsteuer entrichten zu müssen, 
es sei denn, der Verkäufer nimmt an dem 
IOSS-Verfahren teil. Wer sich insoweit näher 
informieren möchte, vor allem auch über die 
Abwicklung der eventuellen Zollformalitä-
ten, findet weitergehende Hinweise auf den 
Internetseiten des Zolls (z.B. https://www.
zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/AT-
LAS-IMPOST/atlas-impost_node.html).

• Elektronische Schnittstellen

Betreiben Unternehmer eigene „On-
line-Marktplätze“, so genannte elektroni-
sche Schnittstellen, müssen sie sich mit 
neuen Pflichten und steuerlichen Risiken 
vertraut machen. Denn ab dem 1. Juli 2021 
haften die Betreiber der elektronischen 
Schnittstellen in bestimmten Fällen nicht 
mehr; vielmehr gelten sie von vornherein als 
Steuerschuldner. Das heißt: „Unterstützen“ 
Unternehmer zum Beispiel den Verkauf ei-
ner Ware aus China über ihre eigene Inter-
netplattform, müssen sie mitunter selbst 
die Umsatzsteuer abführen. Dabei wird das 
„Unterstützen“ sehr weit gefasst. Letztlich 
will die EU verhindern, dass Warenverkäufe 
von Händlern mit Sitz außerhalb der EU in 
großem Umfang unbesteuert bleiben; die 
hiesigen Portalbetreiber sollen daher viel 
frühzeitiger als bislang in die Pflicht genom-
men werden.

Praxistipp:
Die umsatzsteuerlichen Änderungen 
gemäß dem Mehrwertsteuer-Digi-
talpaket sind äußerst komplex und 
betreffen sicherlich auch nicht jeden 
Unternehmer. Für diejenigen, die 
digitale Leistungen „über die Grenze“ 
erbringen, sind sie aber von enormer 
Wichtigkeit. Gerne beraten wir Sie 
insoweit.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Arbeitgeberleistungen: Steuerfreiheit 
für Corona-Bonus verlängert 

Beihilfen und Unterstützungsleistungen, die 
ein Arbeitgeber aufgrund der Corona-Krise 
zahlt, sind bis zur Höhe von 1.500 Euro steu-
er- und sozialabgabenfrei (§ 3 Nr. 11a EStG). 
Die Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung 
von Corona-Sonderzahlungen ist bereits 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert worden und 
wird nun abermals verlängert, und zwar bis 
zum 31. März 2022.

Die Verlängerung gilt nur für die Zahlungs-
frist, der Steuerfreibetrag von maximal 1.500 
Euro bleibt unverändert. Die Fristverlänge-
rung führt also nicht dazu, dass der Betrag 
1.500 Euro mehrfach steuerfrei ausgezahlt 
werden kann, lediglich der Zeitraum für die 
Gewährung des Betrages wird gestreckt.

Saisonarbeitskräfte: Erneute Änderung 
zur kurzfristigen Beschäftigung

Eine „kurzfristige Beschäftigung“ liegt vor, 
wenn die Beschäftigung von vornherein 
begrenzt ist, und zwar auf längstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage innerhalb ei-
nes Kalenderjahres. Die Beschäftigung darf 
nicht berufsmäßig ausgeübt wird, falls das 
Entgelt 450 Euro im Monat übersteigt. Bun-
destag und Bundesrat haben soeben eine 
Ausnahmeregelung für kurzfristig Beschäfti-
ge bzw. für Saisonarbeitskräfte beschlossen: 
Die zulässige Dauer kurzfristiger sozialver-
sicherungsfreier Beschäftigung wird aus-
nahmsweise auf eine Höchstdauer von vier 
Monaten oder 102 Arbeitstagen erhöht. Die 
Ausnahmeregel gilt für den Zeitraum vom 1. 
März bis 31. Oktober 2021. Sie tritt anschlie-
ßend automatisch wieder außer Kraft. 

Hintergrund für die befristete Neuregelung 
ist, dass die Fluktuation ausländischer Sai-
sonarbeitskräfte coronabedingt geringer ist 
als sonst. Um den Obst- und Gemüseanbau 
insbesondere zeitkritischer Sonderkulturen 
wie Spargel und Erdbeeren zu unterstüt-

zen, wurde die Änderung kurzfristig - recht 
artfremd - mit dem Seefischereigesetz be-
schlossen.
Neu ist zudem, dass ab 2022 eine Melde-
pflicht des Arbeitgebers über das Vorliegen 
eines Krankenversicherungsschutzes einge-
führt wird. Damit soll sichergestellt werden, 
dass Saisonkräfte tatsächlich über eine Ab-
sicherung im Krankheitsfall verfügen. Zudem 
soll der Arbeitgeber künftig nach der Anmel-
dung einer Aushilfskraft bei der Minijobzen-
trale eine automatisierte Rückmeldung über 
das etwaige Vorliegen weiterer kurzfristiger 
Beschäftigungen erhalten.

Fahrtkosten: ÖPNV-Monatskarte bleibt 
trotz Homeoffice-Pauschale voll abzieh-
bar

In den Jahren 2020 und 2021 kann ein Steu-
erpflichtiger, der zuhause arbeitet und des-
sen Arbeitsplatz nicht die steuerlichen Vor-
aussetzungen für ein Arbeitszimmer erfüllt, 
einen Pauschalbetrag von 5 Euro pro Tag 
als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
geltend machen. Maximal sind 600 Euro im 
Jahr absetzbar. Die Homeoffice-Pauscha-
le darf nur für Tage abgezogen werden, an 
denen der Steuerpflichtige seine Tätigkeit 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung 
ausübt. Demnach schließen sich die Gel-
tendmachung der Homeoffice-Pauschale 
und der Abzug von Fahrtkosten an diesen 
Tagen grundsätzlich aus. 

Wer allerdings über eine Monats- oder Jah-
reskarte des Öffentlichen Personennahver-
kehrs verfügt, die er normalerweise für die 
Fahrten zur Arbeit nutzt, muss die Kosten 
für die Karte trotz Geltendmachung der Ho-
meoffice-Pauschale nicht anteilig kürzen. 
Dies hat das Finanzministerium Thüringen 
mit Erlass vom 17.2.2021 (S 1901-2020 Coro-
na–21.15, 30169/2021) verlautbart. Die Anwei-
sung ist offenbar bundeseinheitlich abge-
stimmt. Wörtlich heißt es in der Anweisung: 

„Die tatsächlich geleisteten Aufwendun-
gen für eine Zeitfahrkarte zur Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte können als Werbungskosten geltend 
gemacht werden, soweit sie die insgesamt 
im Kalenderjahr ermittelte Entfernungs-
pauschale übersteigen. Das gilt auch dann, 
wenn der Arbeitnehmer eine Zeitfahrkarte 
in Erwartung der regelmäßigen Benutzung 
für den Weg zur ersten Tätigkeitsstätte er-
worben hat, er die Zeitfahrkarte dann aber 
aufgrund der Tätigkeit im Homeoffice nicht 
im geplanten Umfang verwenden kann. 
Eine Aufteilung dieser Aufwendungen auf 
einzelne Arbeitstage hat nicht zu erfolgen.“
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Kapitalanleger

Aktien: Zuteilung von PayPal-Aktien an 
Ebay-Aktionäre kein Kapitalertrag

Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln 
führte die Zuteilung von PayPal-Aktien an 
Ebay-Aktionäre im Jahre 2015 nicht zu ei-
nem steuerpflichtigen Kapitalertrag (Urteil 
vom 11.3.2020, 9 K 596/18). Der Sachverhalt: 
Durch die Unternehmens-Ausgliederung des 
Ebay-Bezahlsystems PayPal in 2015 erhielten 
die Aktionäre für jede Ebay-Aktie eine Pay-
Pal-Aktie. So wurden auch dem Depot des 
Klägers in 2015 Paypal-Aktien zu einem Kurs 
von 36 Euro je Aktie gutgeschrieben. Das Fi-
nanzamt behandelte die Gutschrift als steu-
erpflichtige Sachausschüttung. Die Kölner 
Finanzrichter gaben der hiergegen gerichte-
ten Klage statt.

Die Zuteilung von Aktien im Rahmen eines 
Spin-Offs sei im Jahr des Aktienbezugs kein 
steuerpflichtiger Vorgang. Es handele sich 
nicht um eine Sachdividende, sondern um 
eine Abspaltung nach § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG. Deren steuerliche Folgen seien erst im 
Jahr der Veräußerung der Aktien zu ziehen. 
Aber selbst, wenn eine solche Abspaltung 
nicht festgestellt werden könnte, sei der Ka-
pitalertrag lediglich mit 0 Euro anzusetzen. 
Die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts 
der Zuteilung sei nämlich nicht möglich, weil 
der Aktionär keine Gegenleistung zu erbrin-
gen hatte.

Praxistipp:

Das Finanzamt hat Revision gegen die 
Entscheidung des FG Köln eingelegt 
(Az. VIII R 15/20). Der Bundesfinanzhof 
wird nicht nur über diese entschei-
den müssen, sondern auch über die 
ähnlich gelagerten Sachverhalte der 
Hewlett-Packard Company (HPC), die 
seinerzeit Aktien der Hewlett-Packard 
Enterprise Company (HPE) ausge-
geben hatte (Az. der Revisionen: VIII 
R 9/19 und VIII R 28/19). Wichtig ist, 
dass Sie uns frühzeitig über Kapi-
talmaßnahmen von Gesellschaften 
informieren, deren Aktien Sie halten. 
Viele Anleger sind der Auffassung, 
dass ein Streit über die steuerliche 
Behandlung mit der depotführenden 
Bank zu führen sei. Doch das ist oft 
ein Trugschluss. In aller Regel sind 
die Streitigkeiten mit dem Finanzamt 
zu führen, da die Bank sich strikt an 
die Vorgaben des Bundesfinanzmi-
nisteriums halten muss. Und dieses 
wiederum erklärt selbst Urteile des 
Bundesfinanzhofs oft erst nach Jahren 
für allgemein anwendbar. Von daher 
müssen Sachverhalte, in denen die 
steuerliche Handhabung streitig sein 
könnte, in die Veranlagung zur Ein-
kommensteuer einbezogen werden.

Negativzinsen: Verrechnung mit positi-
ven Zinsen grundsätzlich unzulässig

Die Zinsflaute hält nunmehr bereits seit 
Jahren an und ein Ende ist nicht in Sicht. 
Zahlreiche Anleger müssen an ihre Bank so-
gar Negativzinsen für ihre Einlagen zahlen. 
Doch auch wenn gemeinhin von Negativ- 
oder Strafzinsen die Rede ist: Die Finanz-
verwaltung sieht hierin vielmehr eine Art 
Verwahr- oder Einlagegebühr - und diese sei 
bereits vom Sparer-Pauschbetrag erfasst, 
mit ihm also abgegolten (BMF-Schreiben 
vom 27.5.2015, BStBl 2015 I S. 473). Nun hat 
das BMF seine Haltung noch einmal bekräf-
tigt, allerdings immerhin eine Ausnahme 
zugelassen: Bei Anlageprodukten mit gestaf-
felten Zinskomponenten („Staffelzinsen“) 
sei die Gesamtverzinsung im Zeitpunkt des 
Zuflusses zu betrachten. Sei die Gesamtverz-
insung positiv, so handele es sich insgesamt 
um Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 
7 EStG - eine Verrechnung ist also zulässig. 
Eine negative Gesamtverzinsung sei hinge-
gen stets insgesamt als Verwahr- oder Ein-
lagegebühr zu behandeln (BMF-Schreiben 
vom 19.2.2021, IV C 1-S 2252/19/10003 :007, 
Rz. 129a).

Immobilienbesitzer

Immobilienübertragung an Kinder: 
Vorsicht bei Zeitrenten-Verträgen

Häuser und Wohnungen werden häufig - vor 
allem unter Angehörigen - gegen langfristige 
monatliche Rentenzahlungen übertragen, 
wobei der Wert der Immobilie entweder auf 
die gewünschte Laufzeit verteilt wird oder 
durch die gewünschte „Rate“ dividiert und 
die Laufzeit entsprechend vereinbart wird. 
Man spricht hier von einer so genannten 
Veräußerungszeitrente. Beispiel: Die Mutter 
überträgt ihr zum Privatvermögen gehö-
rendes Haus mit einem Verkehrswert von 
240.000 Euro an ihre Tochter gegen eine mo-
natliche Rentenzahlung von 1.000 Euro für 
die Dauer von 20 Jahren. Die aufaddierten 
Rentenzahlungen ergeben exakt den Wert 
der Immobilie. Auch wenn tatsächlich keine 
Zinsen vereinbart oder sogar ausdrücklich 
ausgeschlossen werden, so zerlegen die Fi-
nanzämter die geleisteten Zahlungen den-
noch in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil. 
Und den Zinsanteil wollen sie dann als Kapi-
taleinkünfte versteuert haben. Langfristige 
Rentenzahlungen zur Tilgung einer Schuld 
würden eine „Kreditgewährung“ darstellen. 
Für die Bestimmung des Zinsanteils wird im-
mer noch ein Zinssatz von sage und schreibe 
5,5 Prozent zugrunde gelegt. Im obigen Fall 
müsste die Mutter also Zinsen versteuern, 
die sie zumindest aus ihrer Sicht gar nicht 
erhalten hat.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist dies 
rechtens. Und vor allem: Selbst wenn die 
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Summe der Rentenzahlungen niedriger ist 
als der Verkehrswert der Immobilie, sind 
die Zahlungen in einen Tilgungs- und einen 
Zinsanteil aufzuteilen und der Zinsanteil ist 
zu versteuern. Die Richter werten die laufen-
den Zahlungen als „Veräußerungszeitrente“. 
Die Aufteilung des Rentenstammrechts er-
folgt mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent. Die 
Versteuerung des Zinsanteils entfalle nicht 
wegen eines erbrechtlichen Hintergrunds 
(BFH-Urteil vom 14.7.2020, VIII R 3/17). In dem 
Fall, der dem Urteil zugrunde lag, übertrugen 
die Eltern ihr Einfamilienhaus auf den Sohn 
gegen Zahlung einer monatlichen Rente von 
1.000 Euro für die Dauer von 31 Jahren. Das 
Haus hatte einen Verkehrswert von 393.000 
Euro; die Summe der Raten beträgt 372.000 
Euro. Doch obwohl die Raten nicht einmal 
den Verkehrswert erreichten, mussten die 
Eltern Zinseinkünfte versteuern.

Praxistipp:

Zugegebenermaßen ist das Urteil 
des BFH schwer nachzuvollziehen, 
denn „unterm Strich“ versteuern die 
Eltern viele Jahre lang Zinsen, obwohl 
sie insgesamt weniger bekommen 
als die Immobilie wert ist. Doch das 
Steuerrecht mit seinen Typisierun-
gen und Pauschalierungen kann 
so manches Mal zu unerwünschten 
und auch unerwarteten Ergebnissen 
führen. In aktuellen Fällen sollte üb-
rigens überlegt werden, ob statt einer 
Rentenzahlung nicht besser ein fester 
Kaufpreis mit einer zinsgünstigen Ra-
tenzahlung vereinbart werden kann. 
Denn wenn ein „echter“ Zins von 
vielleicht 1,5 Prozent vereinbart wird, 
müssen die Finanzämter diesen im 
Prinzip anerkennen und dürfen nicht 
den Pauschalzins von 5,5 Prozent 
ansetzen. Letztlich bedürfen Fälle der 
Vermögensübertragung aber einer 
rechtlichen und steuerlichen Beratung 
im Einzelfall.

Grunderwerbsteuer: Instandhaltungs-
rücklage bleibt in Altfällen außen vor

Beim Verkauf einer Eigentumswohnung geht 
der Betrag, den der Veräußerer über die Jah-
re in die Instandhaltungsrücklage eingezahlt 
hat, auf den Erwerber über. Folge: Ein Teil 
des Kaufpreises entfällt grundsätzlich auch 
auf die Instandhaltungsrücklage. Zugege-
benermaßen ist das eine rein wirtschaft-
liche Sichtweise, denn per Gesetz gehört 
die Rücklage der Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Was gemeinhin als „Mitverkauf“ 
der Rücklage bezeichnet wird, ist nach dem 
maßgebenden Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) also gar nicht möglich. Wie in einer 
der vorhergehenden Mandanteninformatio-
nen berichtet, hat der Bundesfinanzhof aus 
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diesem Grund entschieden, dass die Be-
messungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
beim Erwerb nicht um die anteilige Instand-
haltungsrücklage zu mindern ist (BFH-Urteil 
vom 16.9.2020, II R 49/17). 

Da die Finanzverwaltung früher eine andere 
Auffassung vertreten hat, verfügt sie nun, 
dass das negative Urteil erst in den Fällen 
anzuwenden ist, in denen der Notarvertrag 
nach dem Tag der Veröffentlichung des Ur-
teils im Bundessteuerblatt geschlossen wor-
den ist; das geschieht in Kürze (Koordinierte 
Erlasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder vom 19.3.2021). In Altfällen ist die 
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer also weiterhin um die Instandhal-
tungsrücklage zu mindern. Übrigens wird der 
Begriff „Instandhaltungsrücklage“ zwar üb-
licherweise verwendet, doch im Gesetz hieß 
es bislang „Instandhaltungsrückstellung“ 
und im aktuellen WEG „Erhaltungsrücklage“.

Alle Steuerzahler

Kindergeld: Kein Anspruch bei nicht 
absehbarem Ende der Krankheit des 
Kindes

Für ein volljähriges Kind wird Kindergeld 
auch dann gezahlt, wenn es eine Berufsaus-
bildung mangels Ausbildungsplatzes nicht 
beginnen oder fortsetzen kann. Vorausset-
zung hierfür ist, dass sich das Kind ernsthaft 
um eine Ausbildungsstelle oder um die Fort-
setzung der Ausbildung bemüht und nicht 
älter als 25 Jahre ist. Ein Anspruch auf Kin-
dergeld besteht auch dann, wenn ein Kind 
seine Ausbildung wegen einer Erkrankung 
unterbrechen muss, weil es aus objektiven 
Gründen zeitweise nicht in der Lage ist, die 
Ausbildung fortzusetzen. Nun hat der Bun-
desfinanzhof aber entschieden, dass kein 

Anspruch auf Kindergeld besteht, wenn ein 
Kind seine Ausbildung wegen einer Krank-
heit nicht beginnen kann und das Ende der 
Erkrankung nicht absehbar ist (BFH-Urteil 
vom 12.11.2020, III R 49/18). 

Der Sohn des Klägers war lange erkrankt; die 
Schule hatte er abbrechen müssen. Im Juli 
2017 beantragte der Vater Kindergeld, weil 
der Sohn einen Ausbildungsplatz gesucht 
und seine Ausbildungswilligkeit auch bekun-
det habe. Aus ärztlichen Bescheinigungen 
ging allerdings hervor, dass das Ende der Er-
krankung in den Monaten Juni und Juli 2017 
noch nicht absehbar war. Die Familienkasse 
lehnte daher die Gewährung von Kindergeld 
für die Zeit bis Mai 2017 ab. Der BFH gab der 
Familienkasse recht. Begründung: Bei einem 
erkrankten Kind kommt eine Berücksichti-
gung als Kind, das einen Ausbildungsplatz 
sucht, nur dann in Betracht, wenn das Ende 
der Erkrankung absehbar ist. Dies sei in dem 
Zeitraum, für den das Kindergeld streitig war 
(hier also bis Mai 2017), nicht der Fall gewe-
sen. Eine allgemein gehaltene Aussage des 
Kindes, nach dem Ende der Erkrankung eine 
Ausbildung aufnehmen zu wollen, reiche 
nicht aus.

Praxistipp:
Im Falle einer Erkrankung eines 
Kindes, das an sich ausbildungswillig 
ist, ist das voraussichtliche Ende der 
Erkrankung durch eine Bescheinigung 
des behandelnden Arztes nachzuwei-
sen. Zudem sollte sehr frühzeitig eine 
schriftliche Erklärung an die Famili-
enkasse erfolgen, dass der Wille des 
Kindes besteht, sich unmittelbar nach 
Wegfall der Hinderungsgründe um 
eine Berufsausbildung zu bemühen, 
sie zu beginnen oder fortzusetzen.

- Seite 4 -

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: 
Kein zeitanteiliger Abzug im Heiratsjahr

Alleinerziehenden steht ein steuerlicher Ent-
lastungsbetrag zu, wenn zu ihrem Haushalt 
mindestens ein Kind gehört, für das sie Kin-
dergeld oder den steuerlichen Kinderfreibe-
trag erhalten, und ansonsten im Haushalt 
keine andere erwachsene Person lebt (§ 24b 
EStG). Ziel des Entlastungsbetrages ist es, 
die höheren Kosten für die eigene Lebens- 
und Haushaltsführung der „echt“ Allein-
erziehenden abzugelten. Seit 2020 beträgt 
der Entlastungsbetrag 4.008 Euro zuzüglich 
eines Erhöhungsbetrag für das zweite und 
jedes weitere Kind von jeweils 240 Euro.

Nun hat das Finanzgericht München ent-
schieden, dass die Voraussetzungen für ei-
nen Entlastungsbetrag nicht vorliegen, wenn 
ein Steuerpflichtiger heiratet und mit sei-
nem Ehegatten die Zusammenveranlagung, 
also den Splittingtarif, wählt. Der Entlas-
tungsbetrag ist auch nicht zeitanteilig für die 
Monate bis zur Eheschließung zu gewähren 
(Urteil vom 27.11. 2020, 9 K 3275/18). Gegen 
das Urteil liegt zwischenzeitlich die Revision 
beim Bundesfinanzhof vor. Das Aktenzeichen 
lautet: III R 57/20.
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